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Herzlich willkommen zur
6. Stadtratssitzung
am 19. Dezember 2024

Hinweis: AUDIOAUENAHME

Zur Erfullung des Auftrages der Niederschrift gem. 8 40 der Sachsischen
Gemeindeordnung wird die Sitzung des Stadtrates per Audioaufnahme protokolliert.
Nach Bestéatigung des Protokolls wird die Tonaufnahme gem. Art. 17 — EU-DSGVO
(Absatz 1a) geltscht.

www.bad-lausick.de



KURSTADT IN SACHSEN KURSTADT IN SACHSEN

4] STADTBAD LAUSICK 7o = - RS0 N S« S e’ ‘Lj STADY B

TOP 1
Begrufdung durch den
Blrgermeister
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TOP 2

Feststellung der
ordentlichen Einberufung
und Beschlussfahigkeit
des Stadtrates
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Festlegung Unterschriften
Stadtrate Niederschrift
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Bestatigung der Tagesordnung
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TOP 5

Protokollkontrolle der
5. Stadtratssitzung vom 28.11.24*

- Entfallt -
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Berichterstattung des
BlUrgermeisters und Anhorung
der Ortsvorsteher
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TOP 7
Einwohnerfragestunde
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TOP 8

Neufassung der
Feuerwehrkostensatzung mit
Anlage Kostenverzeichnis

www.bad-lausick.de



STADT BAD LAUSICK 77 = 88 R e 5 4.0 STADT BAD LAUSICK
KURSTADT IN SACHSEN — . ’ . ; N : KURSTADT IN SACHSEN

BESCHLUSSVORLAGE Nr. I/II/C6/19/12/2024
far die 6ffentliche Sitzung des Stadtrates am 19.12.2024
Gegenstand der Vorlage:

Beschlussfassung zur Neufassung der Feuerwehrkostensatzung der Stadt Bad Lausick und ihrer Ortsteile mit Anlage
Kostenverzeichnis

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick beschliel3t die Neufassung der Feuerwehrkostensatzung der Stadt Bad Lausick und ihrer
Ortsteile mit Anlage Kostenverzeichnis. Die Satzung ist Grundlage fur die Abrechnung der Leistungen der Freiwilligen
Feuerwehr der Stadt Bad Lausick und ihrer Ortsteile gegeniber den in der Satzung und im SachsBRKG festgelegten
Kostenschuldnern. Die Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. Damit tritt die Feuerwehrkostensatzung vom 24.04.1997 aul3er
Kraft.

Begrindung:

Auf der Grundlage des § 4 Sachsische Gemeindeordnung (SachsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
09.03.20218 (SachsGVBI. S. 62, zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29.05.2024 (SachsGVBI. S. 500) sowie
den 88 22 und 69 des Sachsischen Ge-setzes uber den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
(SachsBRKG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 04.03.2024 (SachsGVBI. S. 289) und 8§ 17 der Verordnung des
Sachsischen Staatsministerium des Innern tber die Feuerwehren und die Brandver-hitungsschauen im Freistaat Sachsen
(SachsFwVO) vom 21.10.2005 (SachsGVBI. S. 291), zuletzt gedndert durch Artikel 1 der Verordnung vom 19.06.2024
(SachsGVBI. S. 532) beschliel3t der Stadtrat der Stadt Bad Lausick die beigefiigte Feuerwehrkostensatzung der Stadt Bad
Lausick und ihrer Ortsteile mit Anlage Kostenverzeichnis.

bereits gefasste Beschlisse: ---
aufzuhebende Beschlisse: ---

Anlagen: Feuerwehrkostensatzung der Stadt Bad Lausick ; Kostenverzeichnis FWKS ; Berechnung der
Stundenséatze von Angehdrigen der FEW

www.bad-lausick.de


../TOP/TOP 8/Feuerwehrkostensatzung (FwKS).pdf
../TOP/TOP 8/Kostenverzeichnis FwKS.pdf
../TOP/TOP 8/Berechnung Stundensätze Angehörige FFW.pdf
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TOP 9

Neufassung der
GebUhrensatzung fur das Kur-
und Stadtmuseum
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BESCHLUSSVORLAGE Nr. 1I/11/06/19/12/2024
far die offentliche Sitzung des Stadtrates am 19.12.2024

Gegenstand der Vorlage:
Beschlussfassung zur Neufassung der Gebihrensatzung fiir das Kur- und Stadtmuseum der Stadt Bad Lausick

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick beschliel3t die Neufassung der Gebuhrensatzung fur das Kur- und Stadtmuseum der Stadt Bad
Lausick. Die Satzung ist Grundlage fur die Erhebung von Gebuhren fur das Museum sowie fir StadtfUhrungen und Veranstaltungen /
Workshops mit Voranmeldung. Die Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. Damit tritt die Gebuhrensatzung vom 24.07.2008 aul3er
Kraft. Die Erh6hung der Gebihren resultiert aus gestiegenen Kosten.

Begrindung:
Auf der Grundlage von 8§ 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SachsGemO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 09.03.2018, zuletzt geandert am 28.11.2023 sowie 88 2,9 des Sachsischen Kommunalabgabengesetzes in

der Fassung der Bekanntmachung vom 09.03.2018, zuletzt gedndert am 13.12.2023 beschliel3t der Stadtrat der Stadt Bad Lausick
die beigefligte Gebiuhrensatzung.

bereits gefasste Beschlisse: ---
aufzuhebende Beschlisse: ---

Anlagen: Gebuhrensatzung des Museums

www.bad-lausick.de


../TOP/TOP 9/Gebührensatzung Museum.pdf
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Beschluss zu aul3erplanmaliigen
Auszahlungen flr IT — Technik
far die Grundschule
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BESCHLUSSVORLAGE Nr. 111/11/19/12/2024

far die 6ffentliche Sitzung des Stadtrates am 19.12.2024

3

Gegenstand der Vorlage:
Diskussion und Beschlussfassung tber die aul3erplanmafigen Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024 fur die Anschaffung von IT-
Technik fur die Grundschule Bad Lausick

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick beschliel3t fiir die Ausstattung der Grundschule Bad Lausick

- aulerplanméRige Auszahlungen in Hohe von 6.589,84 € im Bereich der Investitionstatigkeit fur Lehrmittel (Produktkonto
21110100.78320000.-Invest.-Nr. 2211101002)

Die Finanzierung erfolgt aus den nicht bendtigten Dienstauszahlungen fur tariflich Beschéftigte in der Finanzverwaltung
(11230000.70121000.).

Begriindung:
Die Grundschule Bad Lausick bendétigt fur den ordnungsgeméafRen Schulunterricht einen Beamer in der Aula. Die Aula der
Grundschule wird zukinftig auch als Unterrichtsraum genutzt. Entsprechende Ausstattung muss demzufolge vorhanden sein.

Die Ausgaben konnten nicht mit in den Digitalpakt aufgenommen werden, weshalb die Finanzierung anderweitig abzudecken ist.

bereits gefasste Beschlisse: ---
aufzuhebende Beschlisse: ---

www.bad-lausick.de
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Beschluss tiber Anderung von
aul3erplanmaligen
Auszahlungen im Rahmen des
Digitalpaktes
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BESCHLUSSVORLAGE Nr. lI/11//19/12/2024
far die offentliche Sitzung des Stadtrates am 19.12.2024

Gegenstand der Vorlage:

Diskussion und Beschlussfassung tber die Anderung der auBerplanmaRigen Auszahlungen im Rahmen des Digitalpakts im
Haushaltsjahr 2024 fur die Grund- und Oberschule — Beschluss-Nr.26/3/24/10/2024

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick beschlieRt die Anderung der auRerplanméaRigen Auszahlungen im Rahmen des Digitalpakts im
Haushaltsjahr 2024 fur die Grund- und Oberschule laut Beschluss-Nr. 26/3/24/10/2024 wie folgt:

Grundschule

-3.377,22 € Lehrmittel — Aufwand (Produktkonten 21110100.42761000./72761000).

3.377,22 € Lehrmittel — Investition (Produktkonto 21110100.78320000. Invest-Nr.-2211101006)

Oberschule

-1.700,51 € Lehrmittel — Aufwand (Produktkonten 21510100.42761000./72761000).

1.700,51 € Lehrmittel — Investition (Produktkonto 21510100.78320000. Invest-Nr.-2215101006)

Die Finanzierung erfolgt aus Zuweisungen des Digitalpakts

Grundschule

-3.377,22 € Zuweisungen fur Lehrmittel — Ertrag (Produktkonten 21110100.31413000./61413000).

3.377,22 € Lehrmittel — Investition (Produktkonto 21110100.68119200. Invest-Nr.-2211101006)

Oberschule

-1.700,51 € Zuweisung fur Lehrmittel — Ertrag (Produktkonten 21510100.31413000./61413000).

1.700,51 € Lehrmittel — Investition (Produktkonto 21510100.68119200. Invest-Nr.-2215101006)

Begrundung:

Im Oktober 2024 wurde bereits die auRerplanmaldige Mittelbereitstellung in HOhe von insgesamt 92.618,20 € fir die Umsetzung des
Digitalpaktes in der Grund- und Oberschule im Haushaltsjahr 2024 bewilligt.

Bei der Beschlussfassung erfolgte die Zuordnung fir laufende und investive Zwecke nicht korrekt. Davon war der Erwerb von zwei
Tablets fur die Grundschule und von einem Tablet fur die Oberschule betroffen, die irrtimlicherweise als geringwertiges
Wirtschaftsgut (Aufwand) statt als Nicht-GWG (Investition) eingeordnet wurden.

Der Gesamtumfang der Ausgaben bleibt unverandert.

bereits gefasste Beschlisse: 26/3/24/10/2024
aufzuhebende Beschlisse: ---

www.bad-lausick.de
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UberplanmaRige Auszahlung
fiUr das Bauvorhaben

,zverlangerung Herderstral3e
In Bad Lausick
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BESCHLUSSVORLAGE Nr. I/111/06/19/12/24
far die 6ffentliche Sitzung des Stadtrates am 19.12.2024

Gegenstand der Vorlage:
UberplanméaRige Auszahlungen fur das Bauvorhaben ,Verlangerung HerderstraRe“ in Bad Lausick

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschliel3t die Erhéhung der UberplanméaRigen Auszahlungen um 5.652,88€ auf nunmehr 11.252,88€ fur die
Baukosten zum grundhaften Ausbau der HerderstraBe im Bereich HerderstralBe 18 bis Herderstrale 16 (Produktkonto
54110000.78512000. Invest-Nr. 2541100671).

Die Finanzierung erfolgt aus nicht bendétigten Mittel fir den Bau des Gehweges HerrmannstraBe, Baukosten in Hohe von
5.652,88€ (Produktkonto 54110000.78512000. Invest-Nr. 2541100541).

Begrindung:

Der Technische Ausschuss beschloss in seiner Sitzung am 12.09.2024 bereits Auszahlungen von Mehrkosten in Hohe von
5.600,00€. Im Zuge der Bauarbeiten wurden Stromkabel gefunden, welche eine andere Lage aufwiesen als die eingeholten
Schachtscheine auswiesen bzw. nicht zugeordnet werden koénnen. Unter Bericksichtigung der bestatigten Lage der
Trinkwasserleitung musste die Bautechnologie abgeéndert und die Aushubarbeiten manuell durchgefiihrt und das Aushubmaterial
mittels Kleintechnik tber ein zusatzlich eingerichtetes Zwischenlager entsorgt werden.

Sowohl der Ausbau der Verlangerung der Herderstral3e als auch der Gehweg Herrmannstral3e sind Bestandteil des bestatigten
Haushaltsplanes 2023/2024, welche aus pauschalen Mittel fur die InstandsetzungsmalRnahmen an Stral3en gemaf §817(1) Nr. 2
Sachsisches Finanzausgleichsgesetz mitfinanziert werden.

Die Gesamtkosten von fiur die Verlangerung der HerderstralR3e betragen nunmehr 69.452,88€, davon entfallen 57.802,88€ auf die
Baukosten und 11.650,00€ auf die Baunebenkosten.

bereits gefasste Beschlisse: TA 2/1/12/09/2024
aufzuhebende Beschlisse:

www.bad-lausick.de
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Aulderplanmaldige Auszahlung zur
Voruntersuchung / Umweltseltiger
Variantenvergleich mit integrierter
Artenschutzpriufung fur den Anbau
eines Radweges an der B 176
zwischen Ballendorf und Bad
Lausick
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BESCHLUSSVORLAGE Nr. 11/111/06/19/12/2024
far die offentliche Sitzung des Stadtrates am 19.12.2024

Gegenstand der Vorlage:
aulRerplanmafige Auszahlung zur Voruntersuchung / umweltseitiger Variantenvergleich mit integrierter Artenschutzprifung fur den
Anbau eines Radweges an der B176 zwischen Ballendorf und Bad Lausick

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschlie3t auRerplanmaRige Aufwendungen und Auszahlung zur Voruntersuchung / umweltseitiger Variantenvergleich mit
integrierter Artenschutzprifung fir das Vorhaben ,Anbau eines Radweges an der B176 zwischen Ballendorf und Bad Lausick® fir den
nachsten Planungsschritt in Hohe von 11.352,60 € um 16.955,12 € auf 28.307,72 € (Produktkonten 55122000.44315000./74315000.).

Die Finanzierung erfolgt aus der Kostenerstattung vom Landesamt fur Straenbau und Verkehr (LASuV) in Hohe von 16.955,12 €
(Produktkonten 55122000.34810000./64810000.).

Begriindung:

Das LASuV beabsichtigt den Bau eines stralenbegleitenden Radweges zwischen den Ortslagen Bad Lausick und Ballendorf entlang
der B176. Die zu Uberplanenden Flachen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt. Da das LASuV aus Kapazitatsgriinden die
Planung nicht umsetzen kann, fuhrt die Stadt Bad Lausick die gesamte Voruntersuchung fur das Vorhaben durch. Dazu wurde eine
Vereinbarung zwischen der Stadt und dem LASuV am 14.11.2018 geschlossen.

Das LASuV tragt die Kosten der Voruntersuchung zu 100% und Ubernimmt die entstandenen Verwaltungskosten der Stadt Bad
Lausick in Hohe von 10 % auf die zu tragenden Kosten fir die Voruntersuchung.

Der Gesamtauftrag fur die Voruntersuchung betragt 33.830,27 €. Davon entfallen 9.996,00 € auf die Planung und 23.834,27 € fur
naturschutzrechtliche Belange/integrierte Artenschutzprifung sowie eine Ausweitung der Variantenuntersuchung. Die restlichen
Kosten und der Erstattungsbetrag in Hohe von jeweils 5.522,55 € werden in den Haushaltsplan 2025/2026 eingestellt.

bereits gefasste Beschlisse: 22/2/26/09/2024
aufzuhebende Beschlisse:

Anlagen: Ubersichtslageplan ; umweltseitiger Variantenvergleich

www.bad-lausick.de



../TOP/TOP 13/22.11.2022 U3_Übersichtslageplan.pdf
../TOP/TOP 13/19.0 - ÖVV Bad Lausick_Rev00.pdf
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Aulderplanmaliige Auszahlungen
far Strallenentwasserungsbeitrage
an den Abwasserzweckverband
Espenhain fur die Baumaldnahme
,,Am Muhlteich 1. Bauabschnitt”
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BESCHLUSSVORLAGE Nr. 111/111/06/19/12/2024
fur die offentliche Sitzung des Stadtrates am 19.12.2024

Gegenstand der Vorlage:
aulBerplanmafig Auszahlung fur die Strafenentwadsserungsinvestitionsumlage an den Abwasserzweckverband Espenhain flr die
Baumalnahme ,Am Muhlteich 1. Bauabschnitt® Ortsnetz Beucha — Neubau eines Mischwasserkanals (78m)

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschliel3t die auBerplanmalige Auszahlung fir die StraRenentwasserungsinvestitionsumlage an den
Abwasserzweckverband Espenhain fur die BaumalBnahme ,Am Miuhlteich 1. Bauabschnitt® Ortsnetz Beucha - Neubau eines
Mischwasserkanals (78m) in Héhe von 14.001,57 € (Produktkonto 53800000.78130000.- Invest-Nr. 2538000101/23).

Die Finanzierung erfolgt in Hoéhe von 14.001,57 € aus nicht bendétigten Haushaltsmitteln fir den Investitionskostenanteil der
MaRnahme RUB/MWB Ortsnetz Beucha (Produktkonto 53800000.78130000. Invest-Nr. 2538000101/26).

Begrundung:

Fur die Investitionsmal3hahme ,Am Muhlteich 1. Bauabschnitt* Ortsnetz Beucha — Neubau eines Mischwasserkanals (78m) erhebt
der AZV Espenhain mit Bescheid vom 13.11.2024 gemal} § 20a Verbandssatzung zur Deckung der auf die Abwasserbeseitigung
einer angeschlossenen Gemeinde-, Kreis-, Staats- oder Bundesstrale (8§ 11 Abs. 3 SachskKG) entfallende und nicht anderweitig
gedeckten Investitionskostenanteil eine StralRenentwadsserungsinvestitionsumlage in Hohe von 14.001,57 €. Dieser
Investitionskostenzuschuss war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannt. Der AZV Espenhain hatte diese Mittel bis zu
diesem Zeitpunkt noch nicht angemeldet.

Die Finanzierung erfolgt von den nicht benétigten Haushaltsmitteln fiir den Investitionskostenanteil der MaRnahme RUB/MWB
Ortsnetz Beucha (Produktkonto 53800000.78130000. Invest-Nr. 2538000101/26) in Hohe von 14.001,57 €. Im Haushaltplan
2023/2024 wurde die MaRnahme Am Miihiteich 2. BA ON Beucha und die MaBnahme RUB/MWB ON Beucha eingestellt (laut
BaumaRnahmenplan AZV Espenhain vom 03.02.2023).

Nach Riicksprache mit dem AZV Espenhain wurden die geplanten MaRnahmen Am Miihlteich 2. BA und RUB/MWB ON Beucha zu
einer MaRnahme zusammengenommen. Die geplanten Haushaltsmittel fir die MaRnahme RUB/MWB ON Beucha werden in der
geplanten HOhe nicht mehr benotigt und kdnnen fur die Mallhahme Am Miuhlteich 1. BA aus 2016 verwendet werden. Die
MaRnahme RUB/MWB ON Beucha ist bereits abgerechnet.

bereits gefasste Beschlisse: ---
aufzuhebende Beschlisse: ---

www.bad-lausick.de
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Aulderplanmaliige Auszahlungen
fur das Bauvorhaben
,Behindertengerechter Neubau
der Haltestellenbereiche des
OPNV in der Erich-Weinert-StraRe*
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BESCHLUSSVORLAGE Nr. IV/III/06/19/12/24

fur die offentliche Sitzung des Stadtrates am 19.12.2024

Gegenstand der Vorlage:

auRerplanmaRige Auszahlungen fiir das Bauvorhaben ,Neubau der Haltestellenbereiche des OPNV in der Erich-Weinert-Stralie“ in
Bad Lausick

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschlieRt auRerplanmaRige Auszahlungen fir den Neubau der Haltestellenbereiche des OPNV in der Erich-Weinert-
Stral3e in Bad Lausick in Hohe von insgesamt 61.224,79€, davon 54.140,84€ fur Baukosten (Produktkonto 54110000.78512000.
Invest-Nr. 2541100000.16) und 7.083,95€ fur Baunebenkosten (Produktkonto 54110000.78512100. Invest-Nr. 2541100000.9).

Die Finanzierung erfolgt aus Zuwendungen des ZVNL fur den barrierefreien Ausbau von Haltestellen 2024 in Hohe von 54.823,00€
(Produktkonto 54110000.68130000. Invest-Nr. 2541100000.3). Die Eigenmittel in Hohe von 6.401,79€ kdnnen aus nicht bendtigten
Eigenmitteln fir den Ausbau der Haltestelle Bornaer Strae in Hohe von 5.000,00€, davon 4.000,00€ aus den Baukosten
(Produktkonto 54110000.78512000. Invest-Nr.254110000.15) und 1.000,00€ aus den Baunebenkosten (Produktkonto
54110000.78512100. Invest-Nr.254110000.8), sowie in Hohe von 1.401,79€ aus Mitteln der laufenden Unterhaltung der
Gemeindestraf3en (Produktkonto 54110000.72210000.) gesichert werden.

Begrundung:

Die Planungsunterlagen bis zur Entwurfsplanung wurden in 2021 bereits zu 100% vom Zweckverband fir den Nahverkehrsraum
Leipzig (ZVNL) geférdert.

Die Kosten fir den Ausbau sowie der weiterfiihrenden Planung werden gemaR der Richtlinie ZVNL-OPNV-RL 2024 zu 90% der
zuwendungsfahigen Kosten finanziert.

Der barrierefreie Ausbau der Haltestellen Erich-Weinert-Straf3e ist im aktuellen Haushalt nicht bertcksichtigt. Der urspringlich
geplante Ausbau der Haltestellen Bornaer Straf3e wird entsprechend der Entscheidung des Stadtrates aus der Sitzung vom
26.09.2024 zu einem spateren Zeitpunkt umgesetzt. Im aktuellen Haushalt waren hierfir Eigenmittel in Héhe von 5.000,00€
enthalten. Diese kdnnen fur den Ausbau der Haltestellen Erich-Weinert-StralRe umgeplant werden. Aufgrund der Preisentwicklung
besonders im Hinblick auf den bestehenden Ukraine-Konflikt musste die Kostenschatzung angepasst werden. Die Mehrkosten
wurden im Zuwendungsbescheid bertcksichtigt, der damit verbundene hdhere Eigenanteil muss aus eigenen Mitteln aufgebracht
werden.

Der Stadtrat hat in der Sitzung am 24.10.2024 die Beantragung der Zuwendung beschlossen.

bereits gefasste Beschliisse: TA 75/21/07/10/2021 (auRerplanmalige Auszahlungen fir Entwurfsplanung)
SR 32/3/24/10/2024 (Beantragung einer Zuwendung fur Bau- und Baunebenkosten)

Anlagen: Lageplan
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Feststellung des
Jahresabschlusses zum
31.Dezember 2020 der Stadt
Bad Lausick
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Anlagen:

- Anlage Beanstandungen JA 2020 BL
- Prifungsbericht JA 2020 BL
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Verlangerung der Option nach 827
Absatz 22a Umsatzsteuergesetz
(UStG) - Neuregelung der
Unternehmereigenschaft mit dem
neuen § 2b UStG ab dem
01.01.2017 - bis zum 31.12.2026
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BESCHLUSSVORLAGE Nr. 11/1/06/19/12/2024
far die offentliche Sitzung des Stadtrates am 19.12.2024

Gegenstand der Vorlage:
Verlangerung der Option nach 827 Absatz 41 Umsatzsteuergesetz (UStG) - Neuregelung der Unternehmereigenschaft mit dem
neuen § 2b UStG ab dem 01.01.2017 - bis 31.12.2026

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick beschliel3t die Verlangerung der Option, dass entsprechend 8§27 Absatz 41
Umsatzsteuergesetz (UStG) fiur sdmtliche nach dem 31. Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 2027 ausgetibte
Tatigkeitsbereiche und damit verbundenen steuerbaren Leistungen § 2 Absatz 3 UStG in der Fassung vom 31. Dezember 2015
zur Anwendung kommen soll.

Begrindung:

Mit dem Steuerrechtsdnderungsgesetz 2015 wurde die umsatzsteuerliche Unternehmereigenschaft der 6ffentlichen Hand in Form
des 8 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) neu geregelt. Der deutsche Gesetzgeber hat damit wesentliche Vorgaben aus Artikel 13
Abs. 1 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL) in nationales Recht umgesetzt und damit einen Paradigmenwechsel bei
der Besteuerung der juristischen Person des 6ffentlichen Rechts (JPd6R) eingeleitet. Mit der Gesetzesanderung werden jPdOR
umsatzsteuerlich grundsatzlich nach gleichen Mal3stdben behandelt wie wirtschaftliche Unternehmen. Fir die Beurteilung der
Umsatzsteuerpflicht ist es durch die Streichung des Verweises auf das Korperschaftsteuergesetz (KStG) in § 2 Abs. 3 UStG
kiinftig auch nicht mehr relevant, ob ertragsteuerlich ein Betrieb gewerblicher Art vorliegt oder nicht. Die Umsatzsteuerpflicht wird
ausschlief3lich nach den Kriterien des UStG geprtft. Mit Einfihrung des § 2b UStG erfolgt somit eine Umkehr der Betrachtung und
Prufung der Umsatzbesteuerung in der Stadt Bad Lausick, da die Stadt Bad Lausick mit allen ihren unternehmerischen Leistungen
umsatzsteuerpflichtig wird. Ausnahmen hiervon regelt der neue § 2b UStG im Hinblick auf Leistungen im Rahmen der Ausiibung
offentlicher Gewalt. Leistungen auf privatrechtlicher Grundlage sind dagegen stets steuerbar und steuerpflichtig, soweit keine
ausdriickliche Steuerbefreiung nach § 4 ff. UStG bestimmt ist oder die Stadt Bad Lausick die Kleinunternehmerregelung
anwenden kann. Das Gesetz enthielt zunachst eine Ubergangsfrist, die die Beibehaltung der bisherigen Rechtslage langstens bis
zum 31.12.2020 ermdglichte. Dazu war es erforderlich gegentiber dem zustandigen Finanzamt eine Optionserklarung abzugeben.
Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick genehmigte dies mit Beschluss-Nr. 269/28/24/11/2016 am 24. November 2016.
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Die Ubergangsfrist fir die zwingende Anwendung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der 6ffentlichen Hand, die am 31. Dezember
2020 enden sollte, wurde bereits einmal im Hinblick auf die COVID 19-Pandemie durch das Corona-Steuerhilfegesetz vom 19. Juni 2020 um
zwei Jahre verlangert. Diese Fristverlangerung wurde durch die Stadt Bad Lausick in Anspruch genommen (Beschluss-Nr.
115/14/22/10/2020). Eine nochmalige Verlangerung der Ubergangsregelung in § 27 Absatz 22a UStG um weitere zwei Jahre bis
einschliellich 31. Dezember 2024 erfolgte aufgrund der starken Belastung der Kommunen (Ukrainekrieg, Grundsteuerreform). Diese
Fristverlangerung wurde durch die Stadt Bad Lausick in Anspruch genommen (Beschluss-Nr. 349/36/15/12/2022). Mit dem vom Bundestag
am 18. Oktober 2024 beschlossenen Jahressteuergesetz 2024 wird eine weitere Verlangerung des Ubergangszeitraums zur Anwendung des
§ 2b UStG bis zum 31.12.2026 eingeraumt. Die Kommunen haben somit zwei weitere Jahre Zeit erhalten, um die notwendigen
Vorbereitungen zur Umstellung auf das neue Umsatzsteuerrecht zu treffen.

Die Anwendung der Neuregelungen im Umsatzsteuerrecht fuhrt zu keinen wesentlichen finanziellen Vorteilen fir die Stadt und ist verbunden
mit erheblichem Mehraufwand in der Verwaltung. Die Mdglichkeit zur Verlangerung des Optionszeitraumes sollte daher genutzt werden. Fur
den Fall, dass sich im weiteren internen Prifverfahren herausstellt, dass eine friihzeitige Option zum neuen Steuerrecht wirtschaftlich
gunstiger ist, kann die Erklarung mit Wirkung fiir das Folgejahr widerrufen werden. Dazu wird dann ein neuer Beschluss herbeigefihrt. Ab
dem 01.01.2027 ist die Neuregelung dann verpflichtend in der Stadt Bad Lausick anzuwenden.

Die gegenlber dem Finanzamt abgegebene Optionserklarung (bis zum 31.12.2020) muss nicht geandert werden.

Der Verwaltungsausschuss hat am 09.12.2024 (ber die Verlangerung der Option nach 827 Absatz 41 UStG beraten und empfiehlt die
Beschlussfassung.

bereits gefasste Beschlisse: Beschluss-Nr. 269/28/24/11/2016 (Abgabe Optionserklarung)
Beschluss-Nr. 115/14/22/10/2020 (Verlangerung Option bis 31.12.2022)
Beschluss-Nr. 349/36/15/12/2022 (Verlangerung Option bis 31.12.2024)
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18. Diskussion und
Beschlussfassung der
Satzung Uber die Festsetzung
der Hebesatze fur die Grund-
und Gewerbesteuer
(Hebesatzsatzung)
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trates am 19.12.2024

o i

far die bffentlihe Sitzung des tad
Gegenstand der Vorlage:

Diskussion und Beschlussfassung der Satzung Uber die Festsetzung der Hebesétze fur die Grund- und Gewerbesteuer
(Hebesatzsatzung)

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick beschlief3t die Satzung Uber die Festsetzung der Hebesatze fir die Grund- und Gewerbesteuer
(Hebesatzsatzung) ab dem Jahr 2025 laut Anlage.

*Begrundung:

*Die Festsetzung der Hebesatze fur die Realsteuern obliegt den Gemeinden im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung
gemalR 8§ 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG), § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) und § 7 Absatz 4 des Sachsischen
Kommunalabgabengesetzes (S&chsKAG) i. V. m. 8 4 der Gemeindeordnung fur den Freistaat Sachsen (SachsGemO). Die
Gemeinden setzten bislang mehrheitlich, auch aus Grinden der Verwaltungsvereinfachung, die Hebesatze im Rahmen ihrer
Haushaltssatzung fest. Die Moglichkeit einer Regelung aufRerhalb der Haushaltssatzung war bisher und ist auch kiinftig gegeben.

*Setzt die Gemeinde gemald § 74 Absatz 2 Nummer 3 SdchsGemO die Hebeséatze fur die Realsteuern in der Haushaltssatzung
fest, kdbnnen diese vorlaufig auch im Folgejahr angewendet werden, solange noch keine neue Haushaltssatzung mit neuen
Hebesatzfestsetzungen — oder alternativ eine separate Hebesatzsatzung — in Kraft getreten ist (8 78 Absatz 1 Nummer 2
SéachsGemO). Beziiglich der Erhebung fur 2025 geht diese Regelung (§8 78 Absatz 1 Nummer 2 SachsGemO) allerdings ins Leere,
weil die Anwendung der alten Hebesatze aufgrund der Grundsteuerreform und der damit verbundenen Auswirkungen auf die
Grundsteuermessbetrage rechtsfehlerhaft ware.

«Zum einen ist fur die Erhebung der Grundsteuer 2025 der rechtzeitige Erlass neuer Grundsteuerbescheide erforderlich, da die
alten Bescheide aufgrund der Regelung des § 266 Absatz 4 Bewertungsgesetz (BewG) nicht mehr als Grundlage fur
Vorauszahlungen dienen koénnen. Der Gesetzgeber ist mit dieser Vorschrift der Festlegung des Bundesverfassungsgericht im
Urteil vom 10. April 2018 (1 BvL 11/14, 1 BvR 889/12, 1 BvR 639/11, 1 BvL 1/15, 1 BvL 12/14) gefolgt, die ausdriicklich bestimmt:
.Fur Kalenderjahre nach Ablauf der Fortgeltungsfristen [ab 2025] dirfen auch auf bestandskréaftige Bescheide, die auf den als
verfassungswidrig festgestellten Bestimmungen des Bewertungsgesetzes beruhen [d. h. Grundsteuer(grundlagen)bescheide nach
altem Recht], keine Belastungen mehr gestutzt werden.®

«Zum anderen kénnen auf die neu zu erlassenden Bescheide die auf der Basis des bisherigen Rechts beschlossenen alten
Hebesatze nicht mehr angewendet werden.
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*Bei der Festsetzung der Hebesédtze handelt es sich um eine Ermessensentscheidung des Stadtrates. Die neuen
Steuermessbetrage, die in der Summe bei Anwendung der alten Hebesatze regelmafllig zu einem anderen
Grundsteuergesamtaufkommen als bislang fihren wirden, erfordern eine neue Ermessensentscheidung Uber die Hohe der
Hebeséatze. Dies kommt auch in § 25 Absatz 2 GrStG zum Ausdruck, wonach die Hebeséatze nur fur den jeweiligen
Hauptveranlagungszeitraum festgesetzt werden diurfen. Am 1. Januar 2025 beginnt ein neuer Hauptveranlagungszeitraum (vgl. 8§
266 Absatz 1 BewG). Dies erfordert eine neue Beschlussfassung tber die Festsetzung der Hebesatze fur die Grundsteuer ab 2025.

*Mit der Festsetzung der Hebesatze in einer Hebesatzsatzung ist eine Festsetzung in der Haushaltssatzung entsprechend § 74
SachsGemO entbehrlich. In diesem Fall ist in der Haushaltssatzung allerdings nachrichtlich auf die Regelungen der
Hebesatzsatzung hinzuweisen. Der Vorteil einer Regelung der Hebesétze in einer gesonderten Hebesatzsatzung besteht zudem
darin, dass die Hebesatze gemalR § 25 Absatz 2 GrStG und § 16 Absatz 2 GewStG auch fir mehrere Jahre festgesetzt werden
konnen.

*Es ist politischer Konsens zwischen Bund, Landern und Gemeinden, dass die Grundsteuerreform in keinem Bundesland zu einer
generellen Erhéhung des Grundsteueraufkommens fihren soll. Eine Aufkommensneutralitat kann dabei allerdings nicht fur das
einzelne Steuerobjekt bzw. Steuerschuldner gewéhrleistet werden.

*Sofern sich eine Gemeinde dazu entschlie3t, das Grundsteueraufkommen 2025 zu erho6hen, bleibt ihr das selbstverstandlich
unbenommen.

*Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick hat mit Beschluss-Nr.443/44/26/10/2023 sich zum Ziel der Einkommensneutralitdt bei der
Umsetzung der Grundsteuerreform bekannt.

*YVom SA&chsischen Staatsministerium der Finanzen wurde fur die Stadt Bad Lausick der aufkommensneutrale Hebesatz fur die
Grundsteuer B (bebaute und unbebaute Grundstiicke) 2025 auf Basis des Datenstandes zum Stand 31.12.2024 in einer Bandbreite
von 320 bis 385 vom Hundert prognostiziert. Fir die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) gibt es keine
Bekanntmachung.

«Im Haushaltsjahr 2024 betragt der stadtische Hebesatz fir die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)350 vom
Hundert und fur die Grundsteuer B (bebaute und unbebaute Grundstiicke) 440 vom Hundert.

«Zum jetzigen Zeitpunkt sind etwa 2/3 der Bescheide fur die Grundsteuer A und etwa 4/5 der Bescheide fur die Grundsteuer B
bearbeitet. Anhand dieser Datenlage ergibt sich fir die Grundsteuer A ein aufkommensneutraler Hebesatz von 372 vom Hundert und
fur die Grundsteuer B von 351 vom Hundert.
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*Der Verwaltungsausschuss hat am 09.12.2024 tber die Hebesatzsatzung beraten und empfiehlt zur Wahrung der
Einkommensneutralitat und Berucksichtigung von Unsicherheiten fir die noch ausstehenden Grundlagenbescheide fur die
Grundsteuer A ein Hebesatz von 375 vom Hundert und fur die Grundsteuer B von 380 vom Hundert.

In der Hebesatzsatzung wird neben den Hebesétzen fur die Grundsteuern auch der Hebesatz fir die Gewerbesteuer
festgesetzt. Dieser bleibt gegentber den Vorjahren bei 385 vom Hundert.

*Anlagen:
*Satzung uber die Festsetzung der Hebesatze fur die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) ab dem Jahr 2025
*Bearbeitungsstand Grundsteuerreform

*bereits gefasste Beschliusse: keine
saufzuhebende Beschlisse: keine

Anlage: - Hebesatzung Anlage Arbeitsstand
- Hebesatzung Anlage Entwurf Hebesatzsatzung
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Anfragen der Stadtrate gem.
8§ 4 Abs. 2 Geschaftsordnung
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Vielen Dank fur Ihr Kommen!
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